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Aktiengesellschaft 2026 (GMETHHFA0611)

A2 Art der Mitteilung Einberufung zur Hauptversammlung (NEWM)
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Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Hamburg

A-Aktien
ISIN: DEOOOA0S8488
WKN: A0S848

S-Aktien
(nicht zum Bérsenhandel zugelassen)

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der
Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg,
am 11. Juni 2026

Eindeutige Kennung des Ereignisses: GMETHHFA0611

Sehr geehrte Aktionarinnen und Aktionare,

wir laden Sie herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der Hamburger Hafen und Logistik
Aktiengesellschaft am Donnerstag, den 11. Juni 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) ein.

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 18 Abs. 5 der Satzung in Verbindung mit
§ 118a Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) als virtuelle Hauptversammlung ohne physische
Prasenz der Aktiondre oder ihrer Bevollmachtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung abgehalten.

Die Aktionare und ihre Bevollmachtigten kénnen sich nach ordnungsgemaBer Anmeldung im
Wege elektronischer Kommunikation Uber das Aktionarsportal der Gesellschaft unter der
Internetadresse www.hhla.de/aktionaersportal [Z zu der virtuellen Hauptversammlung
zuschalten und auf diese Weise an der Versammlung teilnehmen und ihre Rechte ausiben.

Die Stimmrechtsaustibung der Aktionare und ihrer Bevollméachtigten erfolgt ausschlieBlich tUber
Briefwahl bzw. elektronische Briefwahl oder Volimachterteilung an die von der Gesellschaft
benannten Stimmrechtsvertreter. Einzelheiten zur Anmeldung, zur elektronischen Zuschaltung
zur Versammlung und zur Auslibung der Rechte der Aktionare und ihrer Bevollméachtigten sind
im Abschnitt ,Weitere Angaben und Hinweise“ am Ende dieser Einladung erlautert.

Unabhangig von einer Anmeldung zur Hauptversammlung wird die virtuelle Hauptversammlung
fur die Aktionare und ihre Bevollméachtigten in Bild und Ton Uber das Aktionarsportal der
Gesellschaft unter der Internetadresse www.hhla.de/aktionaersportal [Z Ubertragen.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Studio Gleis 7, Friesenweg 14,
22763 Hamburg. Eine physische Prasenz der Aktiondre und ihrer Bevollmachtigten

(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der
Hauptversammlung ist ausgeschlossen.
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Tagesordnung und Beschlussvorschlage

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses
sowie des zusammengefassten Lageberichts fiir die Hamburger Hafen und Logistik
Aktiengesellschaft und den Konzern zum 31. Dezember 2025, des Berichts des
Aufsichtsrats, des Vorschlags des Vorstands fiir die Verwendung des Bilanzgewinns
sowie des erlduternden Berichts zu den Angaben gemaB § 289a und § 315a HGB

Die zu Tagesordnungspunkt 1 vorgelegten Unterlagen kdnnen von der Einberufung der
Hauptversammlung an auf der Internetseite www.hhla.de/hauptversammlung [4 eingesehen
werden. Sie werden dort auch wahrend der Hauptversammlung zugénglich sein. Der
Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss
gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach § 172 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung
der Hauptversammlung ist nicht vorgesehen. Zum zusammengefassten Lagebericht, zum
Bericht des Aufsichtsrats sowie zum erlduternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289a, 315a
HGB sieht das Gesetz ebenfalls keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vor. Der
Vorstand und, soweit es den Bericht des Aufsichtsrats betrifft, der Vorsitzende des
Aufsichtsrats werden die zu Tagesordnungspunkt 1 vorgelegten Unterlagen in der
Hauptversammlung erlautern. Der Beschluss Uber den Vorschlag fur die Verwendung des
Bilanzgewinns erfolgt unter Tagesordnungspunkt 2. Es ist daher nach den gesetzlichen
Regelungen kein Beschluss der Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 1 zu fassen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns fiir das Geschaftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor dem Hintergrund, dass die Ergebnisse des
Geschaftsjahres 2025 stark durch steuerliche Effekte belastet waren und sich der nachfolgend
ausgewiesene Bilanzgewinn im Wesentlichen aus Gewinnvortrdgen aus den Vorjahren ergibt,
vor, den Bilanzgewinn des Geschéftsjahres 2025 in Hohe von insgesamt 220.038.847,25 € (von
dem ein Teilbetrag in Hohe von 162.923.472,02 € auf die A-Sparte und ein Teilbetrag in Hohe
von 57.115.375,23 € auf die S-Sparte entfallt) vollstdndig auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands fiir das Geschaftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschéftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern
des Vorstands flir diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats fiir das Geschéftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschéftsjahr 2025 amtierenden Mitgliedern
des Aufsichtsrats flr diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Wahl des Abschlusspriifers, des Konzernabschlusspriifers sowie des Priifers fiir die
priiferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten

Der Aufsichtsrat schlagt — auf Empfehlung seines Priifungsausschusses - vor, die EY GmbH &
Co. KG Wirtschaftspriifungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlusspriifer des
Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses flir das Geschéftsjahr 2026 und zum Prfer
fur eine etwaige prferische Durchsicht eines verklrzten Abschlusses und eines
Zwischenlageberichts flr den Konzern flir das erste Halbjahr des Geschaftsjahres 2026 zu
wéhlen.
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Nach der EU-Abschlusspriferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Européischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014) ist die Hamburger Hafen und Logistik
Aktiengesellschaft verpflichtet, den Abschlussprifer in bestimmten Zeitabsténden zu
wechseln. Dem soll durch den Priferwechsel flr das Geschéftsjahr 2026 Rechnung getragen
werden. Der Empfehlung des Prifungsausschusses ist ein nach Art. 16 der EU-
Abschlusspriferverordnung durchgeflihrtes Auswahlverfahren vorangegangen. Im Anschluss
daran hat der Prifungsausschuss dem Aufsichtsrat unter Angabe von Griinden die EY GmbH
& Co. KG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Hamburg, und eine weitere
Wirtschaftspriifungsgesellschaft fir das ausgeschriebene Prifungsmandat empfohlen und eine
begriindete Praferenz fir die EY GmbH & Co. KG Wirtschaftsprifungsgesellschaft, Hamburg,
mitgeteilt.

Der Prifungsausschuss hat darliber hinaus gemaB Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 3 der EU-
Abschlusspriferverordnung erklart, dass seine Empfehlung frei von ungebihrlicher
Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmaéglichkeiten beschrankende Klausel
im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlusspriferverordnung auferlegt wurde.

6. Billigung des Vergiitungsberichts fiir das Geschaftsjahr 2025

Nach § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat borsennotierter Gesellschaften jahrlich
einen Vergitungsbericht zu erstellen und der Hauptversammlung geman § 120a Abs. 4 AktG
zur Billigung vorzulegen.

Der Vergutungsbericht fir das Geschaftsjahr 2025 wurde von Vorstand und Aufsichtsrat

im Einklang mit den Vorgaben des § 162 AktG erstellt und vom Abschlussprifer geman

§ 162 Abs. 3 AktG daraufhin geprift, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1
und 2 AktG gemacht wurden. Uber die gesetzlichen Anforderungen hinaus erfolgte auch eine
inhaltliche Prifung durch den Abschlussprtfer. Der Vergltungsbericht nebst Prifungsvermerk
des Abschlussprifers ist von der Einberufung der Hauptversammlung an auf der Internetseite
www.hhla.de/hauptversammlung 4 zuganglich und wird dort auch wahrend der
Hauptversammlung zuganglich sein.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Vergltungsbericht flir das Geschaftsjahr 2025 zu
billigen.

7. Wahlen zum Aufsichtsrat

Die Aufsichtsratsmitglieder Prof. Dr. Ridiger Grube, Andreas Rieckhof und Dr. Sibylle
Roggencamp (Anteilseignerseite) haben ihre Mandate als Aufsichtsratsmitglieder der
Gesellschaft zum 25. August, 21. Juli und 15. August 2025 (jeweils) niedergelegt. Aufgrund
gerichtlichen Beschlusses vom 30. September 2025 wurden Marcus Vitt, Dr. Andreas Dressel
und Katharina Kriston jeweils bis zur Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung, die
Uber die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft fiir das Geschéftsjahr
2025 beschlieBt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Der Aufsichtsrat hat Marcus Vitt als
Nachfolger von Prof. Dr. Ridiger Grube zu seinem Vorsitzenden gewahlt

Die gerichtliche Bestellung von Marcus Vitt, Dr. Andreas Dressel und Katharina Kriston endet
somit mit Ablauf der Hauptversammlung am 11. Juni 2026. Daher ist eine Nachwahl durch die
Hauptversammlung erforderlich. Die Nachwahl erfolgt im Einklang mit § 10 Abs. 4 der Satzung
der Gesellschaft fir die verbleibende Amtszeit der ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder,
mithin bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die Uber die Entlastung flr das
Geschaftsjahr 2026 beschlieft.
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Der Aufsichtsrat schlagt daher — auf Empfehlung seines Nominierungsausschusses — vor,
a) Herrn Marcus Vitt, Geschéftsfiihrender Gesellschafter der Vitt4AFUTURE GmbH, Hamburg,

b) Herrn Dr. Andreas Dressel, Prases der Behorde fiir Finanzen und Bezirke der Freien und
Hansestadt Hamburg, Mitglied des Bundesrates, Hamburg, und

c) Frau Katharina Kriston, Amtsleiterin / Senatsdirektorin des Zentralamtes, Beauftragte flrr den
Haushalt und CDO in der Behdrde fur Wirtschaft, Arbeit und Innovation der Freien und
Hansestadt Hamburg, Hamburg

mit Wirkung ab der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 11. Juni 2026 fur die
Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die Uber die Entlastung fir das Geschéftsjahr
2026 beschlieBt, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu wahlen.
Die Wahlen sollen als Einzelwahl durchgefihrt werden.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemaB § 10 Abs. 1 der Satzung i.V.m. § 96 Abs. 1
AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Mitbestimmungsgesetzes (MitbestG) aus zwolf
Mitgliedern, von denen sechs Mitglieder geman §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG von den
Anteilseignern durch die Hauptversammlung gewahlt werden. Nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG
muss sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft zu jeweils mindestens 30 % aus Frauen und
Mannern zusammensetzen. Von den zwdlf Aufsichtsratssitzen missen somit mindestens vier
mit Frauen und mindestens vier mit Mannern besetzt sein. Der Wahlvorschlag des
Aufsichtsrats tragt diesen Vorgaben Rechnung.

Der vorstehende Wahlvorschlag des Aufsichtsrats stitzt sich auf die Empfehlung seines
Nominierungsausschusses und wurde unter Beriicksichtigung des vom Aufsichtsrat
verabschiedeten Kompetenz- bzw. Anforderungsprofils, das auch die Ziele des Aufsichtsrats
fur seine Zusammensetzung enthalt, unterbreitet. Dabei wurden auch die Empfehlungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) einbezogen.

Weitere Informationen zu Marcus Vitt, Dr. Andreas Dressel und Katharina Kriston,
insbesondere Lebenslaufe mit den Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sowie
Informationen zu den Empfehlungen C.13 und C.14 DCGK, sind im Anschluss an diese
Tagesordnung unter ,Angaben zu Tagesordnungspunkt 7* wiedergegeben. Die Lebenslaufe
von Marcus Vitt, Dr. Andreas Dressel und Katharina Kriston sind dariiber hinaus (auch wahrend
der Hauptversammlung) unter www.hhla.de/hauptversammilung [4 zugénglich.

8. Ubertragung der Aktien der Minderheitsaktionire der Gesellschaft auf die Port
of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE mit Sitz in Hamburg als Hauptaktionérin
gegen Gewahrung einer angemessenen Barabfindung gemas §§ 327a ff. AktG
(Ausschluss von Minderheitsaktionaren)

GemaB § 327a AktG kann die Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft auf Verlangen eines
Aktionérs, dem Aktien der Gesellschaft in Hohe von mindestens 95 % des Grundkapitals
gehéren (Hauptaktionér), die Ubertragung der Aktien der ibrigen Aktiondre der Gesellschaft
(Minderheitsaktiondre) auf den Hauptaktiondr gegen Gewé&hrung einer angemessenen
Barabfindung beschlieBen. Der Ausschluss der Minderheitsaktiondre (sog. Squeeze-out) wird
mit Eintragung dieses Beschlusses in das Handelsregister der Gesellschaft wirksam.
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Die Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE (PoH) mit Sitz in Hamburg hat dem Vorstand
der Gesellschaft am 5. Januar 2026 mitgeteilt, dass sie die Durchflihrung aller MaBnahmen
verlangt, damit die Hauptversammlung die Ubertragung der Aktien der Minderheitsaktionére
auf sie gegen Gewahrung einer angemessenen Barabfindung gemaB §§ 327a ff. AktG
beschlieBt.

Das Grundkapital der Gesellschaft betragt 75.219.438 €. Es ist in 75.219.438 nennwertlose
Namensaktien (Stlickaktien) unterteilt, die sich in 72.514.938 A-Aktien und 2.704.500 S-Aktien
aufteilen. Die PoH, deren Anteile mittelbar von der Freien und Hansestadt Hamburg und der
MSC-Gruppe gehalten werden, halt insgesamt 68.756.039 A-Aktien. Sie halt ferner als
Vollrechtsinhaberin aufgrund einer mit der HGV Hamburger Gesellschaft fir Vermdgens- und
Beteiligungsmanagement mbH geschlossenen Vereinbarung zur voribergehenden
Uberlassung von Wertpapieren derzeit samtliche S-Aktien. Ihr gehdren daher Aktien der
Gesellschaft in Hohe von mehr als 95 % des Grundkapitals. Die PoH ist damit Hauptaktionarin
der Gesellschaft im Sinne von § 327a AktG.

Nach Festlegung der Hohe der angemessenen Barabfindung, die den Minderheitsaktionaren
als Gegenleistung fiir die Ubertragung ihrer Aktien auf die PoH zu zahlen ist, hat die PoH mit
Schreiben vom 21. April 2026 ein konkretisiertes Ubertragungsverlangen unter Angabe der von
ihr festgelegten Hohe der Barabfindung an die Gesellschaft gerichtet. Die angemessene
Barabfindung hat die PoH auf der Grundlage eines Bewertungsgutachtens der ValueTrust
Financial Advisors Deutschland GmbH vom 20. April 2026 ermittelt und am selben Tag auf
21,16 € je A-Aktie sowie auf 40,31€ je S-Aktie der Gesellschaft festgesetzt.

In einem schriftlichen Bericht mit Datum vom 20. April 2026 an die Hauptversammlung hat die
PoH die Voraussetzungen fiir die Ubertragung der Aktien der Minderheitsaktionére dargelegt
und die Angemessenheit der von ihr festgesetzten Barabfindung erlautert und begriindet
(sogenannter Ubertragungsbericht). Die Angemessenheit der Barabfindung wurde durch die
ADKL AG Wirtschaftspriifungsgesellschaft (ADKL), die durch das Landgericht Hamburg mit
Beschluss vom 13. Januar 2026 zum sachverstandigen Prifer fir die Prifung der
Angemessenheit der Barabfindung bestellt wurde, geprtft und bestatigt. Die ADKL hat hiertiber
einen Prifungsbericht mit Datum vom 20. April 2026 erstattet.

Zudem hat die PoH dem Vorstand der Gesellschaft eine Gewahrleistungserklarung der
Commerzbank AG, vom 15. April 2026 Ubermittelt. Durch diese Erklarung Gbernimmt die
Commerzbank AG die Gewahrleistung fir die Erflllung der Verpflichtung der PoH, den
Minderheitsaktionédren nach Eintragung des Ubertragungsbeschlusses im Handelsregister
unverzliglich die festgelegte Barabfindung fiir die Gbertragenen Aktien der Gesellschaft zu
zahlen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Die auf den Namen lautenden Stilickaktien der Gibrigen Aktionare der Hamburger Hafen und
Logistik Aktiengesellschaft (Minderheitsaktiondre) werden gemaB dem Verfahren zum
Ausschluss von Minderheitsaktionaren (§§ 327a ff. Aktiengesetz) gegen Gewahrung einer von
der Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 183205 (Hauptaktion&rin), zu zahlenden ange-
messenen Barabfindung in H6he von 21,16 € flr je eine auf den Namen lautende A-Aktie und
in Hohe von 40,31 € fir je eine auf den Namen lautende S-Aktie auf die Hauptaktion&rin tber-
tragen.
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Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind die folgenden Unterlagen Uber die
Internetseite der Gesellschaft unter www.hhla.de/hauptversammlung [2 zuganglich und stehen
dort auch wéahrend der Hauptversammlung zum Abruf bereit:

» Der Entwurf des Ubertragungsbeschlusses,

= die Jahresabschllisse der Gesellschaft, die Konzernabschllisse sowie die
zusammengefassten Lageberichte des Konzerns fir die Geschéaftsjahre 2023,
2024 und 2025,

= der Ubertragungsbericht der PoH mit seinen Anlagen (einschlieBlich des
Bewertungsgutachtens der ValueTrust Financial Advisors Deutschland GmbH
sowie der Gewahrleistungserklarung der Commerzbank AG) und

= der Prifungsbericht der gerichtlich bestellten ADKL Uber die sachverstandige
Prifung der Angemessenheit der festgesetzten Barabfindung.
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Angaben zu Tagesordnungspunkt 7:
Wahl zum Aufsichtsrat

Die nachfolgend wiedergegebenen Lebenslaufe enthalten die Angaben nach den
Empfehlungen C.13 und C.14 DCGK sowie die Angaben nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG zu den
Mitgliedschaften der zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden
Aufsichtsraten und vergleichbaren in- und auslandischen Kontrollgremien von
Wirtschaftsunternehmen, wobei die mit ,,1“ gekennzeichneten Unternehmen
Beteiligungsunternehmen der MSC-Gruppe und die mit ,,2“ gekennzeichneten Unternehmen
Beteiligungsunternehmen der Freien und Hansestadt Hamburg (ohne HHLA-Konzern) sind.

MARCUS VITT

Persoénliche Daten

= Geburtsjahr, -ort: 1966, Siegen
= Nationalitat: deutsch
= Wohnort: Hamburg

Ausgeilibter Beruf und Werdegang

= Seit 03/2025: Geschéftsfihrender Gesellschafter der Vitt4FUTURE GmbH, Hamburg

= 04-05/2025: Mitglied des Vorstands von The Platform Group, Disseldorf

= 2002 -2024: Mitglied des Vorstands, ab 2009 Vorstandssprecher der Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft,
Hamburg

= 2003-2010: Geschéftsfuhrer, Sprecher der Geschaftsfiihrung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Hamburg

= 1996 - 2001: Direktor der Berliner Volksbank eG und Vorgédngerinstituten, Berlin

= 1989 -1996: Referent und seit 1991 Direktor der BfG Bank AG, Frankfurt am Main

Ausbildung
= 1985-1988: Ausbildung zum Bankkaufmann

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten
Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléandischen Kontroligremien von Wirtschaftsunternehmen
Keine

Sonstige wesentliche Tatigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

= Vorsitzender des Hamburger Borsenrates und des Tragervereins der Borse
= Stiftungsrat der Plant-for-the-Planet Foundation
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DR. ANDREAS DRESSEL

Im Hinblick auf Empfehlung C.13 DCGK teilt der Aufsichtsrat mit, dass Dr. Andreas Dressel als Senator und Prases der Behorde fir
Finanzen und Bezirke hauptberuflich fur die Freie und Hansestadt Hamburg und damit fir die mittelbare Mehrheitsaktionarin der
Gesellschaft tatig ist. Der Aufsichtsrat weist ferner vorsorglich darauf hin, dass Dr. Andreas Dressel seine nachfolgend aufgefiihrten
Mandate in den mit ,,2“ gekennzeichneten Unternehmen oder Organisationen jeweils im Zusammenhang mit seiner Tatigkeit flr die Freie
und Hansestadt Hamburg innehat.

Uber die vorstehend genannten Beziehungen hinaus steht Dr. Andreas Dressel nach Einschatzung des Aufsichtsrats in keinen
personlichen oder geschéftlichen Beziehungen zu der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften, den Organen der Gesellschaft oder
einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionér, die nach Empfehlung C.13 DCGK offenzulegen wéren.

Persénliche Daten

= Geburtsjahr, -ort: 1975, Hamburg
= Nationalitat: deutsch
= Wohnort: Hamburg

Ausgeiibter Beruf und Werdegang

= Seit 03/2018: Senator und Prases der Behorde fiir Finanzen und Bezirke der Freien und Hansestadt Hamburg

= 2011-2018: Mitglied der Hamburgischen Blrgerschaft, Vorsitzender der SPD-Fraktion

= 2004 -2011: Jurist im héheren Verwaltungsdienst der Freien und Hansestadt Hamburg (zuletzt Referatsleiter in der Behorde fir
Stadtentwicklung und Umwelt)

= 2004 -2011: Mitglied der Hamburgischen Birgerschaft, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion

= 2001 -2004: Deputierter der Justizbehdrde und Beirat in der Justizvollzugsanstalt Billwerder

= 1997 -2001 Mitglied der Bezirksversammlung Wandsbek

Ausbildung

= 1994 - 1999: Studium der Rechtswissenschaften, Universitat Hamburg, Erstes Staatsexamen
= 2000-2003: Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar fir Verwaltungslehre der Universitdt Hamburg, Promotion
= 2002 -2004: Rechtsreferendariat in Hamburg und Los Angeles, Zweites Staatsexamen

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten

- Hamburgische Investitions- und Férderbank AGR?
] HGV Hamburger Gesellschaft fiir Vermogens- und Beteiligungsmanagement mbH? (Vorsitz)
) Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE' 2 (Mitglied des Verwaltungsrats)

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

= FCH Finance City Hamburg GmbH? (Vorsitz)

= GMH | Gebaudemanagement Hamburg GmbH?
= (Vorsitz)HafenCity Hamburg GmbH?

= Sprinkenhof GmbH? (Vorsitz)

Sonstige wesentliche Tatigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

= Seit 03/2018:  Mitglied des Bundesrats
= Seit 04/2016:  Kreisvorsitzender der SPD Hamburg-Wandsbek
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KATHARINA KRISTON

Im Hinblick auf Empfehlung C.13 DCGK teilt der Aufsichtsrat mit, dass Katharina Kriston als Amtsleiterin / Senatsdirektorin des
Zentralamtes, Beauftragte fir den Haushalt und CDO in der Behdrde fur Wirtschaft, Arbeit und Innovation hauptberuflich fur die Freie
und Hansestadt Hamburg und damit fir die mittelbare Mehrheitsaktionarin der Gesellschaft tatig ist. Der Aufsichtsrat weist ferner
vorsorglich darauf hin, dass Katharina Kriston ihre nachfolgend aufgefiihrten Mandate in den mit ,,2“ gekennzeichneten Unternehmen
oder Organisationen jeweils im Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit fiir die Freie und Hansestadt Hamburg innehat.

Uber die vorstehend genannten Beziehungen hinaus steht Katharina Kriston nach Einschétzung des Aufsichtsrats in keinen persénlichen
oder geschéaftlichen Beziehungen zu der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften, den Organen der Gesellschaft oder einem
wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionar, die nach Empfehlung C.13 DCGK offenzulegen wéren.

Persénliche Daten

Geburtsjahr, -ort: 1972, Hannover
Nationalitat: deutsch
Wohnort: Hamburg

Ausgeiibter Beruf und Werdegang

Seit 12/2017:

2014 - 2017:
2012 -2014:

2008 - 2012:

2005 - 2008:
2001 - 2005:

Ausbildung

1992 - 1998:

1998 - 2000:

Amtsleiterin / Senatsdirektorin des Zentralamtes, Beauftragte flr den Haushalt und CDO in der Behorde fir
Wirtschaft, Arbeit und Innovation der Freien und Hansestadt Hamburg

Amtsleiterin / Senatsdirektorin des Zentralamtes in der Justizbehérde der Freien und Hansestadt Hamburg

stv. Leiterin / Leitende Ministerialréatin der Abteilung ,,Landesplanung, Personal und Haushalt“ in der Staatskanzlei
des Landes Schleswig-Holstein

stv. Leiterin / Leitende Ministerialratin der Abteilung ,,Europa-, Ostsee-, und Nordseeangelegenheiten* im
Ministerium fiir Justiz, Arbeit und Europa und in der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein

Leiterin der Stabsstelle Ministerbiiro im Ministerium fir Justiz, Arbeit und Europa des Landes Schleswig-Holstein
Richterin am Landgericht

Studium der Rechtswissenschaft an den Universitdten Tubingen, Genf/Schweiz, Humboldt-Universitat Berlin,
Erstes Staatsexamen)
Rechtsreferendariat, GroBe Juristische Staatspriifung in Hamburg

Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsraten

Keine

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausléndischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen

ReGe Hamburg Projektrealisierungsgesellschaft mbH?

Sonstige wesentliche Tatigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat

Keine

HHLA-HAUPTVERSAMMLUNG 2026
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Weitere Angaben und Hinweise

Durchfuhrung als virtuelle Hauptversammliung

Der Vorstand hat auf Grundlage von § 18 Abs. 5 der Satzung entschieden, die ordentliche
Hauptversammlung des Jahres 2026 gemaB § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG als virtuelle
Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Aktionare oder ihrer
Bevollméachtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) an
der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.

Die Aktionére oder ihre Bevollmachtigten haben die Méglichkeit, die gesamte
Hauptversammlung in Bild und Ton Uber das unter der Internetadresse
www.hhla.de/aktionaersportal [Zl erreichbare Aktionarsportal live im Internet zu verfolgen und
sich Uber das unter derselben Internetadresse zugangliche passwortgeschtitzte Aktionarsportal
der Gesellschaft elektronisch zur Hauptversammlung zuzuschalten. Ordnungsgeman
angemeldete Aktiondre oder deren Bevollmé&chtigte kbnnen Uber das Aktionarsportal
insbesondere ihr Stimmrecht ausiiben. Die Stimmrechtsausilbung erfolgt dabei ausschlieBlich
Uber Briefwahl bzw. elektronische Briefwahl oder Vollmachterteilung an die von der
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. OrdnungsgemaB angemeldete Aktiondre oder
deren Bevollmachtige kénnen ferner im Vorfeld der Hauptversammlung im Wege der
elektronischen Kommunikation Stellungnahmen einreichen. In der Hauptversammlung kénnen
ordnungsgemaBl angemeldete und zugeschaltete Aktionare oder deren Bevollmachtigte
insbesondere ihr Rederecht austiben, Auskunft vom Vorstand verlangen, Antrage stellen und
Wahlvorschlage unterbreiten oder Widerspruch zu Protokoll gegen Beschllsse der
Hauptversammlung erklaren. Die Einzelheiten sind jeweils nachfolgend erlautert.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist Studio Gleis 7, Friesenweg 14,
22763 Hamburg.

Voraussetzungen fir die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und die Ausiibung des Stimmrechts

Aktionarsportal; elektronische Zuschaltung zur Versammlung

Die Gesellschaft hat fiir Zwecke der Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausiibung
von teilnahmegebundenen Aktionarsrechten unter der Internetadresse
www.hhla.de/aktionaersportal [4 ein internetgestitztes und passwortgeschiitztes Online-Portal
(Aktionarsportal) eingerichtet, Uber das sich ordnungsgemaB angemeldete Aktionére oder
deren Bevollméchtigte elektronisch zur Hauptversammlung zuschalten (Zuschaltung), auf
diese Weise an der Hauptversammlung teilnehmen und ihre Rechte ausliben kénnen.

Die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Auslbung von teilnahmegebundenen
Aktionarsrechten in der Hauptversammlung ist nur im Wege der Zuschaltung moglich.
Die Verfolgung der gesamten Hauptversammlung in Bild und Ton ist (mit oder ohne
Anmeldung) nur Uber das Aktionarsportal moglich.

Aktionare oder deren Bevollméachtigte bendtigen flr die Nutzung des Aktionarsportals ihre
Aktiondrsnummer und das zugehdrige Zugangspasswort. Sie erhalten diese Informationen
mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung, das ihnen per Post zugeht. Aktionare,
die sich fur den elektronischen Versand der Einladung zur Hauptversammlung registriert
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haben, kénnen das Aktionarsportal auch mithilfe des im Rahmen der Registrierung selbst
vergebenen Zugangspassworts nutzen.

Anmeldung zur Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung (d.h. zur Zuschaltung) und Auslibung

der teilnahmegebundenen Aktiondrsrechte, insbesondere zur Auslibung des Stimmrechts,

sind nur diejenigen Aktiondre — persdnlich oder durch Bevollmachtigte — berechtigt, die sich
spatestens bis Donnerstag, 4. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ) angemeldet haben und fir die die
angemeldeten Aktien am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragen sind
(ordnungsgemaB angemeldete Aktionare); maBgeblich flr die Wahrung der Anmeldefrist ist
der Eingang der Anmeldung bei der Gesellschaft. Die Verfolgung der Bild- und TonUbertragung
der Hauptversammlung (ohne Teilnahme und Auslibung der Aktionarsrechte) ist auch ohne
Anmeldung mdglich. Die Anmeldung bedarf der Textform (§ 126b BGB) und kann per Post,
Telefax, E-Mail oder Uber das Aktiondrsportal der Gesellschaft in deutscher oder englischer
Sprache Uber folgende Kontaktmdglichkeiten erfolgen (die Anmeldeadressen):

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
c/o HV AG

Jakob-Oswald-StraBe 4

92289 Ursensollen

Telefax: +49 (0) 9628 42707 51
E-Mail: eintrittskarte@anmeldung-hv.de
Aktionarsportal: www.hhla.de/aktionaersportal [4

Im Verhaltnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionar nur, wer als solcher
im Aktienregister eingetragen ist. Flr die Austibung von Aktionarsrechten im Zusammenhang
mit der Hauptversammlung ist der am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister
eingetragene Aktienbestand maBgeblich. Léschungen und Neueintragungen im Aktienregister
finden aus abwicklungstechnischen Griinden vom 5. Juni 2026 bis zum 11. Juni 2026 (Tag der
Hauptversammlung) nicht statt (sog. Umschreibestopp). Deshalb entspricht der
Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der
letzten Umschreibung am Donnerstag, 4. Juni 2026. Technisch maBgeblicher Bestandsstichtag
(sog. Technical Record Date) ist damit Donnerstag, 4. Juni 2026, (24:00 Uhr MESZ).

Die Aktien werden durch die Anmeldung und/oder den Umschreibestopp nicht gesperrt;
Aktionare kdnnen deshalb auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin frei tber ihre Aktien
verfugen. Erwerber von Aktien, deren Umschreibungsantrage nach dem 4. Juni 2026 bei

der Gesellschaft eingehen, konnen allerdings Teilnahme- und Stimmrechte aus diesen Aktien
nicht ausliben, soweit sie sich nicht zur Auslibung der Aktionarsrechte (insbesondere des
Stimmrechts) bevoliméachtigen lassen. In diesen Féllen bleiben die Aktionarsrechte bis zur
Umschreibung noch bei dem im Aktienregister eingetragenen Aktionar. Erwerber von Aktien
der Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen sind, werden daher gebeten,
Umschreibungsantrage rechtzeitig zu stellen.

Intermedidre im Sinne des § 67a Abs. 4 AktG sowie diesen gemaB § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellte Vereinigungen oder Personen dirfen das Stimmrecht fir Aktien, die ihnen nicht
gehoren, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer
Ermachtigung ausiiben. Einzelheiten zu dieser Erméachtigung finden sich in § 135 AktG.

HHLA-HAUPTVERSAMMLUNG 2026
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Verfahren fiir die Stimmabgabe durch
Briefwahl oder Bevollmachtigte

Stimmabgabe durch Briefwahl

OrdnungsgemaB angemeldete Aktiondre kdnnen ihre Stimmen schriftlich oder im Wege
elektronischer Kommunikation abgeben (Briefwahl). Die Briefwahl steht auch Bevollméachtigten
(einschlieBlich bevollm&chtigten Intermedidren und diesen gemaB § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellten Vereinigungen und Personen) offen.

Die Stimmabgabe per Briefwahl kann gleichzeitig mit der Anmeldung entweder mithilfe des
der Einladung zur Hauptversammlung beigeflgten Formulars oder als elektronische Briefwahl
durch Nutzung des Aktionarsportals erfolgen. Das Formular kann auch im Internet unter
www.hhla.de/hauptversammlung [© heruntergeladen werden. Die Stimmabgabe per Briefwahl
kann auch noch nach ordnungsgemaBer Anmeldung erfolgen.

Per Briefwahl abgegebene Stimmen, ihr Widerruf bzw. eventuelle Anderungen abgegebener
Briefwahlstimmen missen der Gesellschaft — sofern nicht das Aktionarsportal genutzt wird —
in Textform spéatestens bis Mittwoch, 10. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ), unter einer der
genannten Anmeldeadressen zugehen.

Die elektronische Briefwahl Uber das Aktionarsportal ist auch noch wahrend der virtuellen
Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmungen mdglich. Bis zu diesem Zeitpunkt kénnen
Uber das Aktionarsportal auch etwaige zuvor — auch auf anderem Wege — abgegebene Brief-
wahlstimmen widerrufen oder gedndert werden. Bei mehreren eingehenden Stimmabgaben
wird nur die bei der Gesellschaft zuletzt eingegangene berlcksichtigt.

Weitere Informationen zur Stimmabgabe per Briefwahl finden sich in den Unterlagen, die den
Aktiondren Ubersandt werden, sowie auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.hhla.de/hauptversammlung 2.

Bevolimachtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft

OrdnungsgemaB angemeldete Aktiondre kdnnen ihr Stimmrecht im Rahmen der virtuellen
Hauptversammlung auch durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter ausiiben
lassen. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft Gben das Stimmrecht ausschlieBlich auf der
Grundlage der vom Aktionar erteilten Weisungen aus. Soweit eine ausdrtickliche und
eindeutige Weisung fehlt, werden sich die Stimmrechtsvertreter fir den jeweiligen
Abstimmungsgegenstand der Stimme enthalten.

Die Erteilung der Volimacht nebst Weisungen missen der Gesellschaft — sofern nicht das
Aktionarsportal genutzt wird — in Textform mittels des gemeinsam mit dem
Einladungsschreiben Ubersandten Vollmachts- und Weisungsformulars oder des auf der
Internetseite der Gesellschaft unter www.hhla.de/hauptversammlung [Z zum Download
bereitgehaltenen Formulars spatestens bis Mittwoch, 10. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ),
unter einer der genannten Anmeldeadressen zugehen.

Die Ubermittlung der Vollmacht nebst Weisungen Uiber das Aktionarsportal ist auch noch
wahrend der virtuellen Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmungen mdéglich. Bis zu
diesem Zeitpunkt kdnnen Uber das Aktionarsportal auch etwaige zuvor — auch auf anderem
Wege - erteilte Vollmachten und/oder Weisungen widerrufen oder gedndert werden. Bei
mehreren eingehenden Vollmachten und/oder Weisungen wird nur die bei der Gesellschaft
zuletzt eingegangene berticksichtigt.
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Bevollmachtigung eines Dritten

OrdnungsgemaBl angemeldete Aktiondre kdnnen ihr Stimmrecht und sonstige Rechte auch
durch einen Bevollmé&chtigten, z.B. einen Intermediar, eine Vereinigung von Aktionaren oder
eine andere Person ihrer Wahl, ausiben lassen. Bitte beachten Sie, dass auch Bevollmachtigte
das Stimmrecht ihrerseits nur durch Briefwahl oder Volimacht und Weisung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft austiben kdnnen (dazu oben unter ,,Stimmabgabe durch
Briefwahl“ bzw. ,Bevollmachtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft®).

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmachtigung gegentber
der Gesellschaft bediirfen — soweit nicht ein Intermediar oder eine gemai § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellte Vereinigung oder Person bevollmachtigt werden soll — der Textform.

Aktionédre kdnnen die Vollmacht zusammen mit der Anmeldung entweder Uber das ihnen mit
der Einladung Ubersandte Formular oder Uber das Aktionarsportal erteilen. Nach der
Anmeldung kann die Bevollm&chtigung wahlweise lGber das Aktiondrsportal, mithilfe des mit
der Einladung versandten Vollmachtformulars, Gber das im Internet unter
www.hhla.de/hauptversammlung [Z abrufbare Vollmachtformular oder mittels einer sonstigen
Vollmacht erfolgen.

Sofern die Vollmacht Gber das Aktionarsportal oder durch sonstige Erklarung in Textform
gegeniber der Gesellschaft erteilt wird, ist kein gesonderter Nachweis der Bevollmachtigung
erforderlich. Sofern die Vollmacht durch Erklarung gegeniiber dem zu Bevollmachtigenden
erteilt wird und der Bevollmachtigte nicht Intermediér oder eine gemaB § 135 Abs. 8 AktG
gleichgestellte Vereinigung oder Person ist, verlangt die Gesellschaft einen Nachweis der
Bevollmachtigung. Der Nachweis kann insbesondere durch Ubermittlung einer Kopie oder
eines Scans der Vollmacht per Post, Telefax oder E-Mail an die genannten Anmeldeadressen
erbracht werden. Entsprechendes gilt fir den Widerruf einer Vollmacht.

Erfolgt die Erteilung oder der Nachweis einer Vollmacht oder deren Widerruf durch eine
Erklarung gegenlber der Gesellschaft auf dem Postweg, per E-Mail oder per Telefax, so muss
diese aus organisatorischen Griinden der Gesellschaft bis spatestens Mittwoch, 10. Juni 2026
(24:00 Uhr MESZ) unter einer der genannten Anmeldeadressen zugehen. Die Erteilung oder
der Widerruf einer Vollmacht Uber das Aktionarsportal ist darliber hinaus auch noch wahrend
der Hauptversammlung bis zum Ende der Abstimmungen mdglich.

Die Nutzung des Aktiondrsportals durch den Bevollm&chtigten setzt voraus, dass der
Bevollmachtigte vom Volimachtgeber die mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung
versandten bzw. selbst vergebenen Zugangsdaten erhélt.

Bei der Bevollmachtigung eines Intermediars im Sinne des § 67a Abs. 4 AktG oder einer
gemaB § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Vereinigung oder Person sowie fir den Widerruf und
den Nachweis einer solchen Bevollmachtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere § 135 AktG. Die Aktionare werden gebeten, sich im Fall der Bevollmachtigung
eines Intermediars oder einer gemaB § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Vereinigung oder
Person rechtzeitig mit dem zu Bevollm&chtigenden wegen der von ihm méglicherweise
vorgegebenen Regelungen in Bezug auf die Bevollméchtigung abzustimmen. Bei der
Bevollméachtigung eines Intermediars oder einer gemal § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten
Vereinigung oder Person nimmt dieser/diese auch die Anmeldung des Aktionérs zur
Hauptversammlung vor. Die entsprechende Vollmacht ist in diesem Fall direkt an den
Intermedidr bzw. die gleichgestellte Vereinigung oder Person zu Ubermitteln, und zwar so
frihzeitig, dass eine Anmeldung bei der Gesellschaft bis Donnerstag, 4. Juni 2026 (24:00 Uhr
MESZ) moglich ist.
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Intermedidren und gemaB § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Vereinigungen oder Personen
wird, wenn sie eine Mehrzahl von Aktionaren vertreten, empfohlen, sich im Vorfeld der
Hauptversammlung hinsichtlich der Austibung des Stimmrechts unter einer der
Anmeldeadressen zu melden.

Angaben nach § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den
Rechten der Aktionare

Erganzung der Tagesordnung gemas § 122 Abs. 2 AktG

Aktionare, deren Anteile zusammen einen anteiligen Betrag am Grundkapital von mindestens
500.000,00 € erreichen, kénnen verlangen, dass Gegensténde auf die Tagesordnung gesetzt
und bekannt gemacht werden. Ein solches Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der
Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft spatestens bis Montag, 11. Mai 2026
(24:00 Uhr MESZ) zugehen. Es wird gebeten, das entsprechende Verlangen an folgende
Anschrift zu richten:

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Der Vorstand

c/o Recht und Versicherungen

Bei St. Annen 1

20457 Hamburg

Spater eingegangene Erganzungsverlangen werden nicht berlcksichtigt.

Jedem neuen Gegenstand muss eine Begriindung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Der
oder die Antragsteller hat/haben ferner nachzuweisen, dass er/sie seit mindestens 90 Tagen
vor dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien ist/sind und dass er/sie die
Aktien bis zur Entscheidung Uber das Verlangen hélt/halten (§ 122 Abs. 2 und Abs. 1 AktG). Bei
der Berechnung der Aktienbesitzzeit findet § 70 AktG Anwendung.

Bekannt zu machende Erganzungen der Tagesordnung werden — soweit sie nicht bereits mit
der Einberufung bekannt gemacht wurden — unverztiglich nach Zugang des Verlangens im
Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden auch im Internet unter
www.hhla.de/hauptversammlung [4 abrufbar sein.

Die diesen Aktiondrsrechten zugrundeliegenden Regelungen finden sich in §§ 122 Abs. 2 und
70 AktG.
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Antrage und Wahlvorschlage von Aktiondren gemaB §§ 118a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1 und 4, 127 AktG

Aktiondre kdnnen Gegenantrage im Sinne von § 126 AktG gegen einen Vorschlag der
Verwaltung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung stellen. Sie kbnnen auch
Vorschlage im Sinne von § 127 AktG zur Wahl von Abschlusspriifern oder
Aufsichtsratsmitgliedern machen. Die Gesellschaft macht Gegenantrage und Wahlvorschléage
einschlieBlich des Namens des Aktionars, einer etwaigen Begriindung und etwaig gesetzlich
geforderter Angaben sowie einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung auf der Internetseite
der Gesellschaft unter www.hhla.de/hauptversammlung 4 zuganglich, wenn ihr die
Gegenantrage oder die Wahlvorschlage, die vor der Hauptversammlung zuganglich gemacht
werden sollen, spéatestens bis Mittwoch, 27. Mai 2026 (24:00 Uhr MESZ), unter der
nachstehenden Adresse zugehen:

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Recht und Versicherungen

Bei St. Annen 1

20457 Hamburg

Telefax an: +49 (0) 40 3088 553237
E-Mail: gegenantraege@hhla.de

Anderweitig adressierte Antrédge und Wahlvorschlage werden nicht bertcksichtigt.

Von einer Verdffentlichung eines Gegenantrags oder Wahlvorschlags bzw. deren etwaigen
Begriindung kann die Gesellschaft unter den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Voraussetzungen
absehen, etwa wenn der Gegenantrag oder Wahlvorschlag zu einem gesetzes- oder
satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung fihren wirde oder die etwaige
Begriindung insgesamt mehr als 5.000 Zeichen umfasst. Eine Verdffentlichung von
Wahlvorschldgen kann auBer in den Fallen des § 126 Abs. 2 AktG auch unterbleiben, wenn der
Vorschlag nicht den Namen, ausgelbten Beruf und Wohnort des bzw. der vorgeschlagenen
Kandidaten oder Kandidatin bzw. im Fall des Vorschlags einer juristischen Person als
Abschlussprtifer die Firma und den Sitz des vorgeschlagenen Abschlussprifers enthalt.
Vorschlage zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern miissen zudem nicht zuganglich gemacht
werden, wenn der Vorschlag nicht die Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu
bildenden Aufsichtsraten nach § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG enthalt.

Nach §§ 126, 127 AktG zugénglich zu machende Gegenantrage oder Wahlvorschlage gelten
nach § 126 Abs. 4 AktG als im Zeitpunkt der Zuganglichmachung gestellt, wenn der den
Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionar ordnungsgeman legitimiert
und zur Hauptversammlung angemeldet ist. Zu diesen Antrdgen kdnnen ordnungsgeman
angemeldete Aktionare das Stimmrecht auf den oben beschriebenen Wegen austben.

Gegenantrdge und Wahlvorschlage sowie sonstige Antrage kdnnen dariiber hinaus — auch
ohne vorherige Stellung oder Zugéanglichmachung — wéhrend der Hauptversammlung im Wege
der Videokommunikation Uber das Aktionarsportal, d.h. im Rahmen des Rederechts, gestellt
werden (siehe dazu auch den Abschnitt ,Rederecht gemaB §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a
Abs. 5 und 6 AktG").

Die diesen Aktiondrsrechten zugrundeliegenden Regelungen, welche unter anderem
bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von einem Zuganglichmachen von
Gegenantradgen und Wahlvorschlagen abgesehen werden kann, finden sich in §§ 118a Abs. 1
Satz 2 Nr. 3, 124 Abs. 3 Satz 4, 125 Abs. 1 Satz 5, 126 und 127 AktG.

HHLA-HAUPTVERSAMMLUNG 2026

16


http://www.hhla.de/hauptversammlung
mailto:gegenantraege@hhla.de

Einladung

Einreichung von Stellungnahmen geman §§ 118a Abs. 1 Satz 2
Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG

OrdnungsgemaBl angemeldete Aktiondre und ihre Vertreter haben das Recht, vor der
Hauptversammlung Stellungnahmen zu Gegensténden der Tagesordnung im Wege
elektronischer Kommunikation einzureichen. Derartige Stellungnahmen sind der Gesellschaft in
Textform ausschlieBlich tber das Aktionarsportal einzureichen und missen der Gesellschaft
spatestens am Freitag, 5. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ), zugehen. Anderweitig adressierte
Stellungnahmen werden nicht berlicksichtigt. Die Lange der Stellungnahme soll maximal
10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) betragen.

Die Gesellschaft wird ordnungsgeman eingereichte Stellungnahmen spatestens bis Samstag,
6. Juni 2026 (24:00 Uhr MESZ), unter Nennung des Namens des einreichenden Aktionars Uber
das Aktionarsportal fiir ordnungsgemaB angemeldete Aktiondre zugénglich machen. Etwaige
Stellungnahmen der Verwaltung werden dort ebenfalls verdffentlicht. Stellungnahmen muissen
nicht zuganglich gemacht werden, wenn ein Fall des § 126 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1, 3 und 6
AktG entsprechend vorliegt oder die Stellungnahme 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen)
Uberschreitet.

Die Mdglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begriindet keine Méglichkeit zur
Einreichung von Fragen, zum Stellen von Antrédgen oder Unterbreiten von Wahlvorschlagen
oder zur Einlegung von Widerspriichen gegen Beschlisse der Hauptversammlung. Im Rahmen
von Stellungnahmen erklarte Fragen, Antrége oder Wahlvorschlage sowie Widerspriiche
werden daher in der Hauptversammlung nicht bzw. nur dann bertcksichtigt, wenn sie nach
den in dieser Einladung jeweils geregelten Vorgaben gestellt bzw. erklart werden.

Die diesen Aktionarsrechten zugrundeliegenden Regelungen finden sich in §§ 118a Abs. 1
Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG.

Rederecht gemaB §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7,
130a Abs. 5 und 6 AktG

OrdnungsgemaB angemeldete Aktiondre und ihre Bevollmachtigten, die elektronisch zur
Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in der Hauptversammlung ein Rederecht im
Wege der Videokommunikation. Antrage und Wahlvorschldge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3
AktG und Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG dirfen Bestandteil des Redebeitrags
sein.

Redebeitrage kénnen ab Beginn der Hauptversammlung ausschlieBlich tGber das
Aktionarsportal angemeldet werden. Der Versammlungsleiter wird das Verfahren der
Wortmeldung und der Worterteilung in der Hauptversammlung néher erldutern. GemaB § 21
Abs. 3 der Satzung kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht zu Beginn oder
im Verlauf der Hauptversammlung zeitlich angemessen beschrénken.

Das Rederecht kann ausschlieBlich per Videokommunikation ausgetibt werden. Aktionare

bzw. Bevollmé&chtigte, die von dem Rederecht Gebrauch machen méchten, bendtigen daher

ein internetféhiges Gerat mit Kamera und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung. Die
Gesellschaft behalt sich gemaB § 130a Abs. 6 AktG vor, die Funktionsfahigkeit der
Videokommunikation zwischen Aktionéar und Gesellschaft in der Versammlung und vor

dem Redebeitrag zu Uberprifen. Es ist im Grundsatz beabsichtigt, den Aktionar bzw.
Bevollmachtigten nach Anmeldung des Redebeitrags in einen virtuellen Warteraum zu geleiten, in
dem die Hauptversammlung weiterverfolgt werden kann und ein Funktionstest durchgefihrt wird.
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Von dort aus wird der Aktionar bzw. der Bevollmachtigte live zur Hauptversammlung
zugeschaltet, um nach Aufforderung durch den Versammlungsleiter seinen Redebeitrag
zu leisten. Die Gesellschaft behélt sich vor, Redebeitrage zurlickzuweisen, sofern die
Funktionsfahigkeit der Videokommunikation nicht sichergestellt ist.

Die diesen Aktiondrsrechten zugrundeliegenden Regelungen finden sich in §§ 118a Abs. 1
Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG und § 21 Abs. 3 der Satzung (Satzung abrufbar unter
www.hhla.de/hauptversammiung ).

Es ist vorgesehen, die Aktiondre bzw. Bevollméachtigten, die einen Redebeitrag angemeldet
haben, grundsétzlich namentlich zu nennen. Bitte beachten Sie dazu die weitergehenden
Erlduterungen zum Datenschutz am Ende dieser Einladung.

Auskunftsrecht gemaB §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4,
131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder ordnungsgemaB angemeldete Aktiondr und
Aktiondrsvertreter vom Vorstand Auskunft Gber Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen,
soweit die Auskunft zur sachgemaBen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung
erforderlich ist (vgl. § 131 Abs. 1 AktG). Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die
rechtlichen und geschaftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen
Unternehmen sowie auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss
einbezogenen Unternehmen.

Von der Beantwortung einzelner Fragen kann der Vorstand aus den in § 131 Abs. 3 AktG
genannten Griinden absehen, etwa weil die Erteilung der Auskunft nach verniinftiger
kaufmannischer Beurteilung geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen
Unternehmen einen nicht unerheblichen Nachteil zuzufligen.

Nach § 21 Abs. 3 der Satzung ist der Versammlungsleiter ferner erméachtigt, das Frage- und
Rederecht der Aktionéare zeitlich angemessen zu beschranken.

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter gemaB § 131 Abs. 1f) AktG festlegen wird,
dass das Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschlieBlich im
Wege der Videokommunikation tUber das Aktionarsportal, d.h. im Rahmen des Rederechts,
ausgelibt werden kann (siehe dazu auch den Abschnitt ,Rederecht gemaB §§ 118a Abs. 1
Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG“). Eine anderweitige Einreichung von Fragen im Wege
der elektronischen oder sonstigen Kommunikation ist weder vor noch wéhrend der
Hauptversammlung vorgesehen.

Die diesen Aktiondrsrechten zugrunde liegenden Regelungen finden sich in §§ 118a Abs. 1
Satz 2 Nr. 4, 131 AktG und § 21 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft (Satzung abrufbar unter
www.hhla.de/hauptversammiung [4).

Es ist vorgesehen, die Fragensteller im Rahmen der Fragenbeantwortung grundsétzlich
namentlich zu nennen. Bitte beachten Sie dazu die weitergehenden Erlauterungen zum
Datenschutz am Ende dieser Einladung.
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Erklarung von Widerspriichen gegen Beschllisse der
Hauptversammlung gemaB § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG
i.V.m. § 245 AktG

OrdnungsgemaBl angemeldete Aktiondre und ihre Bevollmachtigten, die elektronisch zur
Hauptversammlung zugeschaltet sind, kdnnen geman § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG i.V.m.
§ 245 AktG im Wege elektronischer Kommunikation Widerspruch gegen Beschlisse der
Hauptversammlung erklaren. Entsprechende Widerspriche kénnen ab der Eréffnung der
Hauptversammlung bis zur SchlieBung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
Uber das Aktionarsportal erklart werden. Ordnungsgeman erklarte Widerspriiche werden unter
Nennung des Namens des Aktionérs oder Bevollméachtigten in die notarielle Niederschrift zur
Hauptversammlung aufgenommen. Der Notar hat die Gesellschaft zur Entgegennahme von
Widersprlichen Uber das Aktionarsportal erméachtigt und erhalt die Widerspriche Uber das
Aktionarsportal.

Die diesen Aktiondrsrechten zugrunde liegenden Regelungen finden sich in § 118a Abs. 1
Satz 2 Nr. 8 AktG und § 245 AktG.

Weitere Informationen / Hinweis auf die Internetseite
der Gesellschaft

Weitere Informationen zur Teilnahme im Wege der Zuschaltung und zur Austibung der
Aktionarsrechte, insbesondere des Stimmrechts, finden sich in den Unterlagen, die den
Aktiondren Ubersandt werden. Sie sind auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter
www.hhla.de/hauptversammlung 4 zuganglich.

Die Informationen nach § 124a AktG, insbesondere die Einberufung der Hauptversammlung
einschlieBlich der Erlduterungen zu den Rechten der Aktiondre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1
und 4, 127, 130a, 131 Abs. 1 AktG und § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 i.V.m. § 245 AktG, die
zugéanglich zu machenden Unterlagen, etwaige Antrage, Wahlvorschlage oder
Ergénzungsverlangen von Aktionaren, die aktuelle Satzung sowie weitere Informationen sind
ab der Einberufung der Hauptversammlung — auch wahrend der Hauptversammlung — Gber die
Internetseite der Gesellschaft unter www.hhla.de/hauptversammlung &3 abrufbar. Uber die
Internetseite ist auch das Aktionarsportal der Gesellschaft erreichbar, das flr die
ordnungsgemaBl angemeldeten Aktiondre u.a. die Zuschaltung zur Hauptversammlung sowie
die Ausiibung des Stimmrechts und weiterer teilnahmegebundener Aktionarsrechte ermdglicht.
Dort werden nach der Hauptversammlung auch die Abstimmungsergebnisse bekanntgegeben.

Ubertragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung

Die Aktiondre haben unabhangig von einer Anmeldung und Ausibung von Teilnahmerechten
die Moglichkeit, die gesamte Hauptversammlung in Bild und Ton lber das Aktion&rsportal der
Gesellschaft unter www.hhla.de/aktionaersportal [4 live im Internet zu verfolgen. Aktionare oder
Bevollmachtigte, die hiervon Gebrauch machen mochten, bendtigen hierfir ihre
Aktionarsnummer und die ihnen Gbersandten bzw. selbst vergebenen Zugangsdaten bzw. im
Fall von Bevollmachtigten die Zugangsdaten des jeweiligen Bevollmachtigenden. Ohne
ordnungsgemaBe Anmeldung zur Versammlung kénnen Aktionére sich jedoch nicht
elektronisch als Teilnehmer zuschalten und auch keine Aktionérsrechte austben.
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Es ist beabsichtigt, die Er6ffnung der Hauptversammlung sowie die Reden des Aufsichtsrats-
und des Vorstandsvorsitzenden flr sonstige Interessierte allgemein zuganglich als Live-Stream
Uber die Internetseite www.hhla.de/hauptversammlung 4 zu ibertragen. Die Rede des
Vorstandsvorsitzenden wird dort auch nach der Hauptversammlung als Aufzeichnung zur
Verflgung stehen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung betrdgt das Grundkapital der
Gesellschaft 75.219.438,00 € und ist eingeteilt in 75.219.438 Stlickaktien, davon 72.514.938 A-
Aktien und 2.704.500 S-Aktien. Jede Aktie gewahrt eine Stimme. Die Gesellschaft halt derzeit
keine eigenen Aktien. Die Gesamtzahl der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien und
Stimmrechte betragt somit 75.219.438.

Hinweise zum Datenschutz

Personenbezogene Daten werden nur verarbeitet, wenn eine gesetzliche Rechtsgrundlage
vorliegt oder eine Einwilligung der Aktiondre und/oder ihrer Bevollmachtigten vorliegt. Im
Zusammenhang mit der Vorbereitung, Durchfiihrung und Nachbereitung der virtuellen
Hauptversammlung, insbesondere wenn Aktionare und/oder ihre Bevollméchtigten sich zur
virtuellen Hauptversammlung anmelden, eine Stimmrechtsvollmacht erteilen, ihre
Aktionédrsrechte austiben, das Aktionarsportal nutzen oder sich zur virtuellen
Hauptversammlung zuschalten, verarbeiten wir Kontaktdaten, Identifikations- und
Stammdaten, Vollmachts- und Vertretungsdaten, Inhaltsdaten und technische Protokoll- und
Nutzungsdaten des Aktiondrsportals (z.B. Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse,
Aktienanzahl, Besitzart der Aktien).

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. ¢ DSGVO in Verbindung mit
den spezialgesetzlichen Regelungen des AktG (z.B. §§ 67, 118a, 135 AktG). Zur Bearbeitung
Ihrer Uber das Aktionarsportal eingereichten Stellungnahme verarbeiten wir lhre Daten auf
Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. a DSGVO. Dariiber hinaus
verarbeiten wir lhre Daten auf Grundlage berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1
lit. f DSGVO, um den geordneten Ablauf der Hauptversammlung sicherzustellen und
technische sowie regulatorische Anforderungen einzuhalten.

Personenbezogene Daten werden geldscht, sobald der Zweck der Verarbeitung erreicht wurde
und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (z.B. im AktG, Handelsgesetzbuch,
Abgabenordnung) einzuhalten sind.

Verantwortliche fur die Verarbeitung ist die Hamburger Hafen und Logistik AG, Bei St. Annen 1,
20457 Hamburg. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per E-Mail unter
datenschutz@hhla.de.

Soweit wir uns zur Durchfiihrung der virtuellen Hauptversammlung Dienstleistern bedienen,
verarbeiten diese personenbezogene Daten der Aktiondre und/oder ihrer Bevollmachtigten nur
im Auftrag der Gesellschaft (Art. 28 DSGVO) und sind im Ubrigen zur Vertraulichkeit
verpflichtet. Wir kdnnen verpflichtet sein, personenbezogene Daten an Behdérden (z.B. BaFin),
an Gerichte, Schiedsgerichte oder Rechtsberater zu Gibermitteln, soweit eine Rechtspflicht
besteht oder dies zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
erforderlich ist. Personenbezogene Daten geben wir nicht an Dienstleister auBerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) weiter.
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Soweit wir personenbezogene Daten nicht direkt von lhnen erhalten, beziehen wir diese
insbesondere von lhrem depotfliihrenden Institut/Intermediar bzw. von im Abwicklungsprozess
eingebundenen Stellen (z.B. Zentralverwahrer).

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen steht jedem Betroffenen ein jederzeitiges
Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschrankungs-, Loschungs- und ggf. Widerspruchsrecht
bezlglich der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf
Datentbertragung und auf Beschwerde bei einer zustandigen Datenschutzaufsichtsbehérde
zu. In Hamburg ist die zustandige Aufsichtsbehdrde: Der Hamburgische Beauftragte flr
Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien und Hansestadt Hamburg, Ludwig-Erhard-Str.
22, 20459 Hamburg, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de. Sie haben zudem das Recht,
eine ggf. erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass hierdurch die RechtmaBigkeit
der Verarbeitung vor dem erfolgten Widerruf beeintrachtigt wird.

Weitere Informationen zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktiondre und/oder
ihrer Bevollmachtigten und zu deren Rechten gemaB der EU-Datenschutz-Grundverordnung
kdnnen jederzeit auf unserer Internetseite unter www.hhla.de/hauptversammlung abgerufen
oder unter folgender Adresse angefordert werden: Hamburger Hafen und Logistik AG,

Bei St. Annen 1, 20457 Hamburg, E-Mail: datenschutz@hhla.de.

Weitere Einzelheiten zum Aktionarsportal und den Anmelde- und Nutzungsbedingungen
erhalten die Aktionare in den an sie Ubersandten Einladungsunterlagen bzw. im Internet unter
www.hhla.de/aktionaersportal.

Bei technischen Fragen zum Aktionarsportal oder zur virtuellen Hauptversammlung kénnen
Sie sich an unseren Hauptversammlungsservice wenden, der telefonisch unter

+49 (0) 40 3088 3100 (Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr MESZ) oder per E-Mail unter
hauptversammlung@hhla.de erreichbar ist.

Hamburg, im April 2026

Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft
Der Vorstand

HHLA-HAUPTVERSAMMLUNG 2026

21


https://hhla.de/datenschutz
http://www.hhla.de/hauptversammlung
mailto:datenschutz@hhla.de
http://www.hhla.de/aktionaersportal
mailto:hauptversammlung@hhla.de

	Einladung zur Hauptversammlung
	Tagesordnung und Beschlussvorschläge
	Angaben zu Tagesordnungspunkt 7:  Wahl zum Aufsichtsrat
	Weitere Angaben und Hinweise
	Durchführung als virtuelle Hauptversammlung
	Voraussetzungen für die Teilnahme an der Haupt-versammlung und die Ausübung des Stimmrechts
	Aktionärsportal; elektronische Zuschaltung zur Versammlung
	Anmeldung zur Hauptversammlung

	Verfahren für die Stimmabgabe durch  Briefwahl oder Bevollmächtigte
	Stimmabgabe durch Briefwahl
	Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft
	Bevollmächtigung eines Dritten

	Angaben nach § 121 Abs. 3 Satz 3 Nr. 3 AktG zu den Rechten der Aktionäre
	Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG
	Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 126 Abs. 1 und 4, 127 AktG
	Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG
	Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7,  130a Abs. 5 und 6 AktG
	Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG
	Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG i.V.m. § 245 AktG

	Weitere Informationen / Hinweis auf die Internetseite der Gesellschaft
	Übertragung und Aufzeichnung der Hauptversammlung
	Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
	Hinweise zum Datenschutz



